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er beispielsweise mit dem Ziel, ein neues Inge-
nieurkammergesetz (IngKaG) zum Schutz der 
Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen zu 
realisieren. Bereits ein Jahr nach seinem Amts-
antritt 2010 wurde das Gesetz verabschiedet 
und ist für Lenz ein Meilenstein in seinem 
beruflichen Werdegang. Dadurch hat Rhein-
land-Pfalz seiner Meinung nach das moderns-
te Ingenieurkammergesetz in ganz Deutsch-
land. Der Einsatz für diese Neuregelung habe 
sich voll und ganz gelohnt.

Über die Zukunft des Ingenieurberufs 
macht sich der Kammerpräsident keine Sor-
gen. Ingenieure würden immer gebraucht 
werden. Auch bei der Digitalisierung sieht 
er für seinen Berufszweig keine negativen 
Konsequenzen. Vielmehr würden sich da-
durch viele neue Möglichkeiten eröffnen. 
Das größte Problem sieht Dr. Lenz beim 
Fachkräftemangel. An verschiedenen Fron-
ten kämpft er einerseits für den Nachwuchs 
im Ingenieurwesen und andererseits für die 

Qualität der Ingenieurausbildung. Diese 
dürfe nicht weiter schwinden, nur um In-
genieure schneller in den Beruf zu bringen. 
Junge Leute müssen begeistert werden, ge-
nau wie der sechsjährige Horst Lenz damals.

Ihr Martin Böhme 
Geschäftsführer

Aus gegebenem Anlass wünschte sich 
Kammerpräsident Dr.-Ing. Horst Lenz Spen-
den statt Geschenke. Das Projekt „sauberes 
Trinkwasser in Kamerun“ mit seinem regio-
nalen Ursprung bei den Stadtwerken in Trier 
lag ihm dabei besonders am Herzen. 

Der „Verein zur Förderung der Trinkwas-
serversorgung in Kamerun e.V.“ wurde 
im November 2011 von Mitarbeitern der 
Stadtwerke Trier (Abteilung Wasserwerk) 
gegründet. Bis auf wenige Mitglieder sind 
die meisten auch Angestellte der Stadtwer-
ke Trier. Die Idee zu dem Projekt und dem 
Verein entstand im Zuge der Modernisie-
rung / Erweiterung des Wasserwerks Irsch. 
Die Anlage in Kamerun besteht aus drei 
Druckfiltern mit einer Leistung von jeweils 
10 m³/h, mit vorgeschalteter hydraulisch 

geregelter Flockung und Desinfektion mit-
tels Chlortabletten (ebenfalls hydraulisch 
geregelt) im Anschluss an die Filtration. Die 
Anlage bereitet Wasser aus einem aufge-
stauten Bach-/Flusslauf mit einem Vordruck 
von ca. 6 bar auf. Der Betrieb der Anlage er-
folgt ohne Hilfsenergie, ebenso wie die Ver-
teilung des Wassers im Stadtnetz.

Das Wasser aus der Anlage kann an meh-
reren öffentlichen Zapfstellen von der Be-
völkerung genutzt werden, verschiedene 
öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kran-
kenstationen, Kinderheime, etc.) haben 
auch einen festen Hausanschluss. Diese 
Form der Trinkwasserversorgung stellt für 
die betroffenen Einwohner von Bamenda 
eine enorme Verbesserung der Lebensqua-
lität dar.

Die Spendenaktion anlässlich des 60. Ge-
burtstages des Kammerpräsidenten Horst 
Lenz brachte über 7400,00 Euro von zahlrei-
chen Gratulanten zusammen.

Wenn Sie ebenfalls für sauberes Trinkwasser 
in Kamerun spenden möchten, geben Sie 
gerne im Verwendungszweck: Trinkwasser 
Kamerun – Geburtstag Horst Lenz an. Die 
Kontoverbindung lautet: Sparkasse Trier, 
IBAN: DE82 5855 0130 0001 0422 33. Für 
eine Spendenquittung geben Sie bitte Ihre 
Adresse an. (in einen Kasten)

Weitere Informationen unter: www.trink-
wasser-kamerun.com.

Sauberes Trinkwasser in Kamerun

Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz stellt 
ihren Mitgliedern Musterverträge zur Ver-
fügung, die ab sofort unter www.ing-rlp.
de → Service → Arbeitshilfen abrufbar 
sind. Seit dem 01.01.2018 ist das neue Bau-
vertragsrecht in Kraft. Deshalb war es erfor-
derlich, die bisherigen Verträge an die Neu-
regelungen anzupassen. Erstmals hat der 
Gesetzgeber Regelungen für Architekten- 
und Ingenieurverträge in das Werkvertrags-
recht aufgenommen. Die Neuregelungen 
sind stark vom europäischen Verbraucher-
schutzrecht geprägt. Die nachstehenden 
Hinweise sind in der Neufassung der Mus-
terverträge berücksichtigt. 

1. Zielfindungsphase
a) Grundsätzliches
Damit will der Gesetzgeber den Fällen Rech-
nung tragen, in denen sich der Bauherr 
– häufig ein Verbraucher – mit eher vagen 
Vorstellungen von dem zu planenden Objekt 

an den Architekten oder Ingenieur wendet. 
Der Gesetzgeber unterstellt, dass überwie-
gend bei Vertragsschluss eine Einigung über 
die wesentlichen Planungs- und Überwa-
chungsziele fehlt, weil der Auftraggeber 
noch keine Vorstellungen über das konkrete 
Projekt hat. Dies kann sich sowohl auf den 
Zweck des Vorhabens als auch auf seine Aus-
gestaltung beziehen. Zur Ermittlung der Auf-
traggeberwünsche soll der Ingenieur einen 
Fragenkatalog erstellen, in dem die Wünsche 
und Vorstellungen des Auftraggebers fest-
gehalten werden. Auf dieser Basis soll dann 
eine Planungsgrundlage erstellt werden, 
in der die offenen Planungs- und Überwa-
chungsziele ermittelt werden. Es handelt 
sich somit nicht um die eigentliche Planung, 
sondern um eine Grundlage, auf der die 
Planung aufbauen soll, die sogenannte Leis-
tungsphase Null. Allerdings dürften Abgren-
zungsprobleme vorprogrammiert sein. Es 
wird wohl denknotwendigerweise für eine 

sichere Planungsgrundlage gerade im Leis-
tungsbild Ingenieurbauwerke erforderlich 
sein, Teilleistungen aus den Leistungsphasen 
1 und 2 zu erbringen. 

b) Abgrenzungsprobleme
Abgrenzungsprobleme können auch auf-
treten, wenn zwar einige, aber nicht alle 
wesentlichen Ziele im Rahmen der Ziel-
findungsphase festgelegt werden. Welche 
Ziele festzulegen sind, lässt sich der Geset-
zesbegründung nämlich nicht entnehmen. 
Die Gesetzesbegründung nennt als „we-
sentlich“ z.B. die Art des Daches und die 
Anzahl der Geschosse, was vermuten lässt, 
dass man sich hier wohl an Architektenleis-
tungen orientiert hat. Aus den Beispielen 
lässt sich aber schließen, dass „wesentlich“ 
alle Ziele sein dürften, die Bestandteile der 
Planung betreffen, welche für die Vollstän-
digkeit des Objektes von Bedeutung sind. 
Ohne belastbare Vorgaben wird abzuwar-
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ten sein, wie sich die Rechtsprechung hierzu 
entwickelt. Obwohl die Regelung vor allem 
den Verbraucherschutz im Fokus hatte, ist 
nach derzeitiger Rechtslage zu empfehlen, 
jedem Vertrag ausnahmslos eine Zielfin-
dungsphase vorzuschalten. Der Gesetzge-
ber spricht zwar bezüglich des Umfangs in 
der Gesetzesbegründung von ersten Skiz-
zen und einer Beschreibung des Vorhabens, 
auf denen die Planung aufbauen kann (BT-
Drs. 18/8486 S. 67). Ob dies ausreichend ist 
für oftmals komplexe Ingenieurbauwerke 
eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, 
muss im Einzelfall geprüft werden. 

c) Kosteneinschätzung
Die sogenannte Kosteneinschätzung soll 
dem Auftraggeber eine grobe Einschät-
zung für seine Finanzierung ermöglichen. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Kosten-
schätzung nach DIN 276 sondern um einen 
groben Kostenrahmen. Wie verbindlich 
dieser sein soll, bedarf einer vertraglichen 
Regelung.

d) Vergütung
Auch über die Vergütung der Zielfindungs-
phase gibt das Gesetz keine Auskunft. So-
weit es sich nur um besondere Leistungen 
zur Leistungsphase 1 handelt, wäre die Ver-
gütung frei vereinbar. 

e) Sonderkündigungsrecht
Über das gesetzliche Sonderkündigungs-
recht muss belehrt werden. 
Wichtig: Die Unterrichtung kann nicht spä-
ter nachgeholt werden (BT-Drs. 18/8486 S. 
69). Wird sie nicht ordnungsgemäß und zur 
richtigen Zeit erklärt, dürfte das Sonderkün-
digungsrecht auch noch in späteren Leis-
tungsphasen bestehen. Gegenüber dem 
dann geltend gemachten Vergütungsan-
spruch könnte der Auftraggeber einwen-
den, dass dieser bei ordnungsgemäßer und 
rechtzeitiger Unterrichtung nicht entstan-
den wäre.

f) Genehmigung
Stimmt der Auftraggeber der ihm vorge-
legten Planungsgrundlage und der Kosten-

einschätzung zu, ist damit die Zielfindungs-
phase abgeschlossen.
Nicht geklärt ist der Fall, dass der Auftrag-
geber zwar grundsätzlich, aber mit Än-
derungsvorbehalten dem Ergebnis der 
Zielfindungsphase zustimmt. Ob dann 
eine Genehmigung erfolgt ist oder der 
Auftraggeber noch in einer späteren Phase 
den Vertrag kündigen kann, ist offen. Dem-
entsprechend soll der Ingenieur auf einer 
definitiven Erklärung des Auftraggebers 
bestehen. Das Gesetz räumt auch ihm die 
Möglichkeit ein, falls sich der Auftraggeber 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erklärt, 
eine Frist zu setzen und mit Ablauf der Frist 
den Vertrag seinerseits zu kündigen. 

2. Bezüglich der weiteren Neuregelun-
gen ist insbesondere hervorzuheben:

a) Abnahme
Es bleibt bei der Verpflichtung zur förmli-
chen Abnahme.
Nach § 640 Abs. 2 BGB gilt ein Werk aber 
auch dann als abgenommen, wenn der In-
genieur dem Auftraggeber nach Fertigstel-
lung des Werkes eine angemessene Frist zur 
Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber 
die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist 
unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert hat.

b) Gesamtschuldnerische Haftung
Will der Auftraggeber den Ingenieur wegen 
eines Überwachungsfehlers in Anspruch 
nehmen, der zu einem Mangel an Bauwerk 
geführt hat, muss er zuvor den Unterneh-
mer zur Mängelbeseitigung auffordern. Der 
Ingenieur ist berechtigt, die Leistung zu 
verweigern, wenn der Auftraggeber nicht 
den Nachweis führen kann, dass er den Un-
ternehmer erfolglos zur Mängelbeseitigung 
aufgeführt hat. Eine direkte Inanspruchnah-
me des Ingenieurs ist aber möglich, wenn 
der Mangel auf einem Planungsfehler be-
ruht.

c) Anordnungsrecht des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat nach § 650 b BGB 
das Recht Änderungen des Werkerfolges 

bzw. Änderungen die zur Erreichung des 
vereinbarten Werkerfolges notwendig sind, 
einseitig anzuordnen. Der Ingenieur ist in 
diesem Fall verpflichtet, ein Angebot über 
die Mehr- bzw. Mindervergütung zu erstel-
len und dem Auftraggeber zu übermitteln. 
Die Parteien sollen sich dann über die zu-
sätzlichen Honoraransprüche einigen. Wird 
eine solche Einigung nicht erzielt, kann der 
Auftraggeber trotzdem die Änderungen 
anordnen, es sei denn sie sind dem Inge-
nieur nicht zumutbar. Als Ausgleich für das 
einseitige Anordnungsrecht steht dem In-
genieur ein Anspruch auf Abschlagszahlun-
gen entsprechend dem Angebot über die 
zusätzlichen Honorare in Höhe von 80 % zu. 
Dem Auftraggeber ist, da er sich mit dem 
Ingenieur nicht über das zusätzliche Hono-
rar geeinigt hat, der Einwand, die Honorar-
berechnung sei nichtzutreffend oder nicht 
angemessen, verwehrt.
Durch diese Regelung wird gewährleistet, 
dass der Ingenieur anders als in der VOB B 
in § 2 Abs. 5 und Abs. 6 geregelt nicht ver-
pflichtet ist, vom Auftraggeber geforderte 
geänderte oder zusätzliche Leistungen zu-
nächst ohne Vergütung zu erbringen, nur 
weil sich der Auftraggeber mit der vorge-
schlagenen Mehrkostenvergütung nicht 
einverstanden erklärt.

Auch zu allen weiteren Gesetzesänderun-
gen, die hier nicht im Einzelnen angespro-
chen sind, wurden die Vertragsregelungen 
angepasst.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Recht-
sprechung und die Kommentarliteratur zu 
den dargestellten Problemen entwickeln 
wird. Wir werden fortlaufend berichten

gez. Dr. Dr. Stefanie Theis LL.M.
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Vergaberecht 
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